
Namensänderungen - Allgemeines

In den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ist das Namensrecht umfassend und
nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich abschließend geregelt. Bei
familienrechtlichen Vorgängen wie Geburt, Eheschließung, Eheauflösung,
Begründung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft, Abstammungsfeststellung,
Adoption usw. bietet das bürgerliche Gesetzbuch ein umfangreiches Repertoire
namensrechtlicher Möglichkeiten an. Mit diesen Regelungen sollen nach dem Willen
des Gesetzgebers im Grundsatz alle namensrechtlichen Fragen abschließend
geregelt sein.

Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat demgegenüber Ausnahmecharakter.
Sie kann im Einzelfall Unzuträglichkeiten beseitigen, die sich bei der Führung des
rechtmäßigen Namens ergeben, nachvollziehbar und ggf. auch nachweisbar sind.
Das bedeutet zugleich, dass mit der öffentlich-rechtlichen Namensänderung vom
Gesetzgeber bewusst gezogene Grenzen des bürgerlichen Rechts nicht umgangen
werden können. Was im zivilen Recht nicht gewollt ist, kann mit der öffentlich-
rechtlichen Namensänderung nicht erreicht werden. Ausgangspunkt der
behördlichen Namensänderung ist der zur Zeit der Antragstellung rechtmäßig
geführte Name. Auf Grund der Nachrangigkeit der öffentlich-rechtlichen
Namensänderung müssen Sie deshalb ggf. zuvor personenstandsrechtliche
Möglichkeiten wie z.B. Berichtigungen ausschöpfen.

Das deutsche Namensrecht wird nicht vom Grundsatz der Namensfreiheit
beherrscht. Weder Vor- noch Familiennamen stehen zur freien Disposition. Ein Vor-
oder Familienname darf nur dann geändert werden, wenn ein "wichtiger Grund" im
Sinne des Namensänderungsgesetzes (§ 3 NamÄndG) die Änderung rechtfertigt. Ein
solcher wichtiger Grund ist nach der Rechtsprechung gegeben, wenn das
schutzwürdige Interesse des Antragstellers so wesentlich ist, dass die Belange der
Allgemeinheit, die in der Regel die Beibehaltung des bisherigen Namens fordern,
zurücktreten müssen.

Änderungen in der Vornamensführung sind wie die Familiennamensänderung nur
möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Das Recht der Vornamensgebung, das
bei der Geburt eines Kindes ausgeübt wird, endet mit der Eintragung der zulässig
gewählten Vornamen beim Standesamt.


